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Öffentliche Bekanntmachung 

Die Gemeinde Theilheim hat am 23.01.2023 eine Satzung zur Nutzung des Bürgerparks 
Theilheim erlassen. Diese Satzung tritt einen Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Die Satzung liegt im Rathaus der Gemeinde Theilheim, 97288 Theilheim,  
Kilian-Wallrapp-Str. 1, Zimmer 9, aus und kann während der allgemeinen Geschäfts-
stunden eingesehen werden. 

Diese Bekanntmachung und die Satzung zur Nutzung des Bürgerparks Theilheim der 
Gemeinde Theilheim werden ebenso unter www.theilheim.de veröffentlicht. 

Thomas Herpich 
1. Bürgermeister

Ausgehängt: 24.01.2023 
Abgenommen:08.02.2023 

Erlass einer Satzung zur Nutzung des Bürgerparks Theilheim Datum 
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